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217 Änderung der Verordnung  
 zu Hygienerahmenkonzepten auf  
 der Grundlage der Verordnung  
 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Vom 23. Juni 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 28a und § 73 Absatz 1a 
Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174), 
und § 5 Absatz 3 des Landesorganisationsgesetzes vom 
2. Juli 1969 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. März 1997 (Amtsbl. S. 410), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. I 
S. 358), in Verbindung mit § 5 Absatz 3 der Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 10. Juni 
2021 (Amtsbl. I S. 1568, 1635), in der jeweils gültigen 
Ablösungsfassung, verordnet das Ministerium für So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie im Einverneh-
men mit der Staatskanzlei, dem Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr, dem Ministerium 
für Inneres, Bauen und Sport, dem Ministerium für Bil-
dung und Kultur und dem Ministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz:

Artikel 1
Die Verordnung zu Hygienerahmenkonzepten auf der 
Grundlage der Verordnung zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie vom 10. Juni 2021 (Amtsbl. I S. 1612) 
wird wie folgt geändert:
1.  § 29 wird wie folgt gefasst:

„§ 29 
Anforderungen an den Veranstaltungsort

 Pro 5 Quadratmeter Fläche der Veranstaltungsört-
lichkeit ist bei überwiegend dynamischen Veran-
staltungen ein Besucher zulässig. Abweichungen 
von Satz 1 sind zulässig, wenn die Teilnehmer 
sich über die gesamte Dauer der Veranstaltung auf 
festen zugewiesenen Plätzen aufhalten (statische 
Veranstaltungen), die die Einhaltung des Mindest-
abstandes von 1,5 Metern garantieren, oder wenn 
die Sitzordnung nach dem Schachbrettmuster an-
geordnet ist und ein Konzept zur kontaktreduzie-
renden Wegführung der Teilnehmer existiert. Der 
Mindestabstand von Plätzen zueinander darf im 
Übrigen nur unterschritten werden, wenn es sich 
um Personen aus einem Haushalt handelt oder 
sonstige Konstellationen, in denen die Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Aus-
nahme vom Abstandsgebot vorsieht. Ein Verlassen 
des Platzes ist nur zu notwendigen Verrichtungen 
erlaubt und hat unter Wahrung der Mindestabstän-
de, soweit möglich, zu erfolgen. Veranstaltungen, 
bei denen sich die Teilnehmer nicht auf festen Plät-
zen aufhalten (dynamische Veranstaltungen), ha-
ben durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass der Mindestabstand stets eingehalten werden 
kann. Sanitäre Einrichtungen: Auch im Bereich der 
sanitären Einrichtungen ist auf eine Einhaltung der 
Mindestabstände zu achten. Es sind eine Hand-

waschgelegenheit und Händedesinfektionsmittel 
vorzuhalten und eine engmaschige Reinigung der 
Anlagen sicherzustellen.“

2. Die §§ 36 bis 41 werden wie folgt gefasst:
„§ 36 
Präambel

 Für den Betrieb von Prostitutionsstätten, soweit 
sie nach der jeweils geltenden Fassung der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
nicht untersagt sind, ist ein bereichsspezifisches 
Hygienekonzept erforderlich. Zur Vermeidung 
einer Übertragung von SARS-CoV-2 ist die strik-
te Einhaltung grundlegender Hygienemaßnahmen 
wie beispielsweise die Einhaltung des Mindest-
abstandes von 1,5 Metern und das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 Nummer 6 der Verordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie, d. h. einer medizinischen 
Gesichtsmaske (OP-Maske) oder auch einer Maske 
der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder höherer 
Standards, unerlässlich. Darüber hinaus stellt die 
Kontaktnachverfolgung ein unabdingbares Werk-
zeug dar, um eine Weiterverbreitung des Corona-
virus zu vermeiden. Bei körpernahen sowie sexu-
ellen Dienstleistungen unmittelbar am Menschen, 
bei denen der Mindestabstand zwangsläufig nicht 
eingehalten werden kann, sind die Einhaltung von 
Hygienevorgaben sowie eine strikte Kontaktnach-
verfolgung umso bedeutsamer. Die saarländische 
Landesregierung hat gemeinsam mit Vertreterin-
nen und Vertretern der für den Vollzug zuständigen 
Behörden unter Beteiligung der Fachberatungs-
stelle für Prostituierte sowie mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Berufsstandes das folgende 
Hygienerahmenkonzept erarbeitet. Durch die fol-
genden Vorgaben sollen Ausbrüche beim Betrieb 
von Prostitutionsstätten vermieden werden, die 
zur Schließung einzelner Betriebe führen würden 
oder der gesamten Branche führen könnten. Über 
das vorliegende Konzept hinaus gelten die all-
gemeinen Hygieneempfehlungen, die das Robert 
Koch-Institut (www.rki.de) herausgegeben hat, 
sowie die erweiterten arbeitsschutzrechtlichen Be-
stimmungen in Bezug auf die Corona-Pandemie. 
Des Weiteren kann eine Orientierung an dem Hy-
gienekonzept für sexuelle Dienstleistungen in Be-
zug auf die COVID-19-Prävention des Berufsver-
bandes erotische und sexuelle Dienstleistung e. V. 
(https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/
uploads/2020/05/200519_BesD-Hygienekonzept-1.
pdf) erfolgen. Der Betreiber einer Prostitutionsstät-
te hat auf Grundlage der folgenden Vorgaben ein 
individuelles Hygienekonzept zu erstellen und auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.

§ 37 
Allgemeine Anforderungen  

an Prostitutionsstätten
 In Prostitutionsstätten ist ein gleichzeitiges Zusam-

mentreffen von mehr als zwei Personen untersagt. 
Es ist darauf zu achten, dass keine Räumlichkeiten 
geöffnet werden, die zum gleichzeitigen Aufenthalt 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/uploads/2020/05/200519_BesD-Hygienekonzept-1.pdf
https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/uploads/2020/05/200519_BesD-Hygienekonzept-1.pdf
https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/uploads/2020/05/200519_BesD-Hygienekonzept-1.pdf
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von mehr als zwei Personen vorgesehen sind oder 
in denen sich mehrere Personen zum Zwecke der 
Anbahnung sexueller Dienstleistungen zeitgleich 
aufhalten sollen. Daher sind Anbahnungsbereiche, 
Theken- und Wartebereiche sowie ähnliche Räum-
lichkeiten, die Anbahnungszwecken dienen, zu 
schließen.

§ 38 
Zugangsbeschränkungen

 Die Ausübung von sexuellen Dienstleistungen in 
Prostitutionsstätten nach § 37 ist ausschließlich 
zwischen zwei Personen zulässig. Der Kontakt ist 
damit auf eine Dienstleisterin bzw. einen Dienst-
leister und einen Kunden bzw. eine Kundin be-
schränkt. Die Erbringung und Inanspruchnahme 
einer sexuellen Dienstleistung darf ausschließlich 
nach vorheriger Terminvereinbarung und Vorla-
ge eines negativen Testnachweises erfolgen. Die 
Pflicht zur Vorlage eines negativen Testnachweises 
für die Dienstleisterin bzw. den Dienstleister sowie 
für die Kundin bzw. den Kunden entfällt, wenn es 
sich bei der Person um eine geimpfte oder genese-
ne Person im Sinne des § 7 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung handelt. Or-
ganisatorisch ist der Betrieb so zu strukturieren, 
dass Begegnungen von Kundinnen und Kunden 
vermieden werden. Kundinnen und Kunden mit 
Symptomen, die auf eine Infektion mit SARS-
CoV-2 hinweisen, sind abzuweisen. Ebenso dürfen 
Prostituierte ihre Tätigkeit nicht ausüben, wenn sie 
positiv getestet wurden, unter angeordneter Qua-
rantäne stehen oder Anzeichen einer Infektion mit 
SARS-CoV-2 vorliegen. Die Betreiber von Pros-
titutionsstätten haben dies sicherzustellen. Anzei-
chen einer SARS-CoV-2-Infektion sind respiratori-
sche Symptome, insbesondere Husten und Fieber. 
Kundinnen und Kunden sind durch gut sichtbare 
Hinweise über die geltenden Hygienemaßnahmen 
und Abstandsregelungen zu informieren.

§ 39 
Abstands- und Hygieneregeln

 Die grundlegenden Hygieneregeln, darunter der 
vorgegebene Mindestabstand von 1,5 Metern, Kör-
perhygiene (insbesondere Händedesinfektion) so-
wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im 
Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 6 der Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, d. h. einer 
medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) oder 
auch einer Maske der Standards KN95/N95 oder 
FFP2 oder höherer Standards, sind von Dienstleis-
terinnen und Dienstleistern, sonstigen Beschäftig-
ten sowie von Kundinnen und Kunden strikt ein-
zuhalten. Der vorgeschriebene Mindestabstand 
von 1,5 Metern darf lediglich bei der Verrichtung 
körpernaher und sexueller Dienstleistungen, bei 
denen aufgrund ihrer Natur der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, unterschritten wer-
den. Gesichtsnahe Dienstleistungen sind ausdrück-
lich zu vermeiden. Eine Mund-Nasen-Bedeckung 
im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 6 der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, 

d. h. eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Mas-
ke) oder auch eine Maske der Standards KN95/
N95 oder FFP2 oder höherer Standards, ist sowohl 
von der Dienstleisterin bzw. dem Dienstleister als 
auch von der Kundin bzw. dem Kunden zu tragen. 
Die Regelungen des Prostituiertenschutzgesetzes, 
wie beispielsweise die Pflicht zur Verwendung von 
Kondomen gemäß § 32 Prostituiertenschutzgesetz, 
bleiben hiervon unberührt und sind ebenso einzu-
halten.

§ 40 
Desinfektion und Reinigung

 Nach der Erbringung jeder sexuellen Dienstleis-
tung sind sämtliche Kontaktflächen zu reinigen 
und zu desinfizieren. Zur Desinfektion sind Mittel 
mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wir-
kungsbereich „begrenzt viruzid“ (wirksam gegen 
behüllte Viren) zu verwenden. Mittel mit erweiter-
tem Wirkbereich gegen Viren wie „begrenzt viru-
zid PLUS“ oder „viruzid“ können ebenfalls ver-
wendet werden. Wiederverwendbare Gegenstände 
(insbesondere Bettwäsche und Handtücher) sind 
bei einer Temperatur von mindestens 60 °C zu wa-
schen. Die jeweiligen Räume der Prostitutionsstät-
te sind regelmäßig (mindestens vor und nach dem 
Kundentermin) über mehrere Minuten in der Form 
zu lüften, dass ein vollständiger Luftaustausch ge-
währleistet ist (zum Beispiel Querlüftung).

§ 41 
Kontaktnachverfolgung

 Die Kontaktnachverfolgung nach §§ 6 bis 8 des 
Saarländischen COVID-19-Maßnahmengesetzes 
vom 22. Januar 2021 (Amtsbl. I S. 220) sowie 
§ 3 der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie ist bei Prostitutionsstätten, soweit sie 
nach der Verordnung zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie nicht untersagt sind, sicherzustellen. 
Der Betreiber beziehungsweise die Betreiberin 
einer Prostitutionsstätte ist verpflichtet, nach Vor-
lage des Personalausweises die Kontaktdaten der 
Kundin bzw. des Kunden mit Datum und Uhrzeit 
(Vor- und Familienname, Anschrift und Erreich-
barkeit, d. h. Rufnummer oder E-Mail-Adresse) zu 
erfassen. Ebenso ist der Aufenthalt des Personals 
sowie weiterer Personen in der Prostitutionsstätte 
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist für vier 
Wochen aufzubewahren und auf Anforderung dem 
zuständigen Gesundheitsamt auszuhändigen. Nach 
Ablauf von vier Wochen ist die Dokumentation zu 
vernichten. Kundinnen und Kunden, die positiv 
auf SARS-CoV-2 getestet wurden, haben die Pros-
titutionsstätte entsprechend zu informieren, sofern 
sie diese innerhalb von 14 Tagen vor der positiven 
Testung aufgesucht haben. Dies haben die Betrei-
ber von Prostitutionsstätten sicherzustellen.“

3.  § 47 wird wie folgt gefasst:
„§ 47 

Probenbetrieb
 (1) Der Probe- und Übebetrieb kann vorbehaltlich 

etwaiger arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben auf der 
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Grundlage eines Hygienekonzepts und unter Be-
achtung besonderer Schutzvorkehrungen stattfin-
den.

 Jeder Verein bzw. jede Einrichtung muss ein Hy-
gienekonzept auf Grundlage der geltenden Verord-
nung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und 
der vorliegenden Handlungsempfehlung erstellen. 
Dieses muss den zuständigen Behörden auf Ver-
langen vorgezeigt beziehungsweise ausgehändigt 
werden.

 Proben können unter nachfolgenden Auflagen 
stattfinden, wobei Proben im Freien grundsätzlich 
ein geringeres Gefährdungspotenzial darstellen:

 1.  Innerhalb geschlossener Räume:
a)  Die Geltung von Arbeitsschutzregelungen von 

Innungen oder Berufsverbänden für professio-
nelle Akteure bleibt von den vorliegenden Hy-
gienestandards unberührt.

b) Teilnehmende mit Symptomen einer COVID-
19-Erkrankung sowie Teilnehmende mit jeg-
lichen Erkältungssymptomen sind von Proben 
ausgeschlossen.

c) Es soll in möglichst großen Räumen auch mit 
möglichst hoher Raumhöhe geprobt werden. 
Kann der notwendige Mindestabstand nicht 
eingehalten werden, muss die Gruppengröße 
verringert werden.

d) Alle Akteure sind vor und nach den Proben 
sowie in Pausen, wenn möglich auch während 
der Probe, zum Tragen eines Mundschutzes 
verpflichtet.

e)  Grundsätzlich ist der Proben- bzw. Überaum 
regelmäßig zu lüften. Eine Lüftung muss alle 
15 bis 30 Minuten erfolgen. Gegebenenfalls 
kann mit offenen Fenstern und Türen geprobt 
werden (gesetzliche Vorgaben zur Geräusch-
emission sind zu beachten).

f) Die gemeinsame Nutzung von Instrumenten 
oder Ähnlichem ist zu vermeiden.

g) Für Streich-, Zupf-, Schlag- und Tasteninstru-
mente gilt ein Stuhlabstand von 1,5 Metern.

h) Für Blasinstrumente gilt ein Stuhlabstand von 
1,5 Metern. Die Flüssigkeitsentfernung und 
Instrumentenreinigung muss mit Einmaltü-
chern (zu entsorgen) bzw. Tüchern (zu reini-
gen) erfolgen.

i) Für Flöten ist zur Vermeidung der Verteilung 
von Aerosol und Tröpfchen in den Bereich der 
davorsitzenden Musizierenden ein Schutz aus 
transparentem Material oder eine Abdeckung 
zu verwenden, die den Luftstrom der jeweili-
gen Instrumente ausreichend überragt, sodass 
auch bei Bewegung des Instrumentes beim 
Spiel ein ausreichender Schutz gewährt ist.

j)  Bei Blechblasinstrumenten ist zur Vermeidung 
der Verbreitung von Aerosolen ein Schutz aus 
transparentem Material oder dicht gewebten 

Seidentüchern (auch „Ploppschutz“) vor dem 
Schalltrichter der Instrumente oder eine Abde-
ckung zu verwenden, die den Schalltrichter in 
ausreichendem Umfang überragt.

k)  Beim Singen ist ein Abstand von 1,5 Metern 
zwischen Personen (seitlich und in Ausstoß-
richtung) sicherzustellen.

l)  Der Abstand vom Dirigent zu den anderen Mu-
sizierenden muss mindestens 1,5 Meter betra-
gen.

m)  Auch bei Schauspiel- und Tanzproben ist ein 
Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. Die 
Abstände können durch alternative Schutz-
maßnahmen verringert werden. Besonders 
intensive körperliche Anstrengungen sind zu 
vermeiden. Im Rahmen von gewerblichen 
Kulturangeboten sind die Auftretenden (z. B. 
Schauspieler*innen eines Theaterensemb-
les) wie Arbeitnehmer einzustufen, die den 
Mindestabstand im Rahmen ihrer Aufführung 
auch unterschreiten dürfen, sofern zusätz-
liche Schutzmaßnahmen wie beispielsweise 
Schnelltests oder feste Gruppen im Hygiene-
konzept der Einrichtung festgelegt wurden.

 2.  Außerhalb geschlossener Räume:
a)  Die Geltung von Arbeitsschutzregelungen von 

Innungen oder Berufsverbänden für professio-
nelle Akteure bleibt von den vorliegenden Hy-
gienestandards unberührt.

b)  Teilnehmende mit Symptomen einer COVID-
19-Erkrankung sowie Teilnehmende mit jeg-
lichen Erkältungssymptomen sind von Proben 
ausgeschlossen.

c)  Alle Akteure sind vor und nach den Proben 
sowie in Pausen, wenn möglich auch während 
der Probe, zum Tragen eines Mundschutzes 
verpflichtet.

d)  Die gemeinsame Nutzung von Instrumenten 
oder Ähnliches ist zu vermeiden.

e)  Für Streich-, Zupf-, Schlag- und Tasteninstru-
mente gilt ein Stuhlabstand von 1,5 Metern.

f)  Für Blasinstrumente und das Singen gilt ein 
Stuhlabstand von 1,5 Metern. Die Flüssigkeits-
entfernung und Instrumentenreinigung muss 
mit Einmaltüchern (zu entsorgen) bzw. Tü-
chern (zu reinigen) erfolgen.

g)  Beim Singen ist ein Abstand von 1,5 Metern 
zwischen allen Personen sicherzustellen.

h)  Der Abstand vom Dirigent zu den anderen Mu-
sizierenden muss mindestens 1,5 Meter betra-
gen.

i)  Auch bei Schauspiel- und Tanzproben ist ein 
Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. Die 
Abstände können durch alternative Schutz-
maßnahmen verringert werden. Besonders 
intensive körperliche Anstrengungen sind zu 
vermeiden. Im Rahmen von gewerblichen 
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Kulturangeboten sind die Auftretenden (z. B. 
Schauspieler*innen eines Theaterensemb-
les) wie Arbeitnehmer einzustufen, die den 
Mindestabstand im Rahmen ihrer Aufführung 
auch unterschreiten dürfen, sofern zusätz-
liche Schutzmaßnahmen wie beispielsweise 
Schnelltests oder feste Gruppen im Hygiene-
konzept der Einrichtung festgelegt wurden.

 Die unter Ziffer 1 und 2 genannten Mindestabstän-
de können bei Vorlage eines negativen SARS-CoV-
2-Tests aller am Probe- und Übebetrieb beteiligten 
Personen entfallen.

 (2) Für kontinuierlich arbeitende professionelle Or-
chester kann das zuständige Ordnungsamt im Be-
nehmen mit dem zuständigen Gesundheitsamt unter 
besonderen, über die bereits vorgegebenen Maß-
nahmen hinausgehenden Auflagen Ausnahmen von 
einzelnen Vorgaben dieses Konzeptes zulassen.“

4. § 51 wird wie folgt geändert:
a)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
 „(6) Private Veranstaltungen in der Gastro-

nomie mit zuvor eindeutig festgelegtem und 
nachverfolgbarem Teilnehmerkreis wie bei-
spielsweise Hochzeitsveranstaltungen oder 
Geburtstagsfeiern, sind auf der Grundlage der 
jeweils gültigen Fassung der Corona-Verord-
nung erlaubt. Hierbei gelten die entsprechen-
den Vorgaben für Veranstaltungen. Das Ab-
standsgebot nach der geltenden Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist, wo 
immer möglich, einzuhalten; dieses kann im 
Rahmen von überwiegend statischen Veran-
staltungen bei festgelegten Plätzen an Tischen 
entfallen. Die Bewirtung solcher Veranstaltun-
gen ist auch außerhalb der  Öffnungszeiten nach 
§ 51 Absatz 1 möglich. Die Dokumentation der 
Kontaktdaten der Personen erfolgt entspre-
chend § 51 Absatz 4 durch den  Betreiber.“

b) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
 „(8) Es dürfen sich ausschließlich Personen im 

Betrieb aufhalten, die keinerlei Erkrankungs-
zeichen aufweisen, die auf eine Infektion mit 
SARS-CoV-2 gemäß den Publikationen des 
RKI hinweisen könnten. Das Personal ist ver-
pflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen, sofern nicht arbeitsschutzrechtliche Be-
stimmungen entgegenstehen oder eine andere, 
gleichwertige Infektionsschutzmaßnahme ge-
währleistet ist. Mund-Nasen-Bedeckungen im 
Sinne des Satzes 2 sind medizinische Gesichts-
masken (OP-Masken) oder auch Masken der 
Standards KN95/N95 oder FFP2 oder höherer 
Standards.

 Diese Verpflichtung gilt auch für Gäste wäh-
rend des Aufenthaltes in Gaststätten oder sons-
tigen Gastronomiebetrieben jeder Art im In-
nenbereich abseits eines festen Platzes sowie 
bei der Abholung oder Entgegennahme von 
Speisen, auch in den gegebenenfalls entstehen-
den Warteschlangen.“

5.  § 96 wird wie folgt gefasst:
„§ 96 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 Diese Verordnung tritt am 25. Juni 2021 in Kraft 

und mit Ablauf des 18. Juli 2021 außer Kraft.“

Artikel 2
Die Verordnung tritt am 25. Juni 2021 in Kraft.

Saarbrücken, den 23. Juni 2021

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

Bachmann


